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zu erhöhen. Die Reparaturleistungen an elektri
schen Haushaltsgeräten sind auf 112%, an Rund
funk- und Fernsehgeräten auf über 106 % und an 
Kraftfahrzeugen auf 112 °/0 zu steigern.

14. Im Gesundheitswesen sind durch den Ausbau und 
die Qualifizierung der ambulanten medizinischen 
Betreuung sowie durch die Aktivierung der Gesund
heitserziehung und -aufklärung Voraussetzungen 
für die weitere Verbesserung des Gesundheitszu
standes der Bevölkerung und die Senkung des 
Krankenstandes in den Betrieben zu schaffen. Die 
Versorgung der medizinischen Einrichtungen mit 
Pharmazeutika, medizin-technischen und medizin
mechanischen Erzeugnissen in hoher Qualität ist 
weiter zu verbessern.

V.
Die Verantwortung der Staats- und Wirtschaftsorgane 

bei der Durchführung des Planes 1966

1. Der Ministerrat wird beauftragt, die Plandurchfüh
rung auf der Grundlage der mit diesem Gesetz be
schlossenen Hauptkennziffern des Volkswirtschafts
planes zu leiten. Er hat sich in seiner Tätigkeit auf 
die Sicherung und Einhaltung der festgelegten 
volkswirtschaftlichen Grundproportionen zu kon
zentrieren.
Der Ministerrat ist berechtigt und verpflichtet, mit 
dem Ziel der Erreichung des höchsten volkswirt
schaftlichen Nutzeffektes entsprechend den Erfor
dernissen und den Bedingungen des Binnen- und 
Außenmarktes Aufgaben des Volkswirlschafts- 
planes im Prozeß seiner Durchführung zu verändern.
Das gilt im besonderen für Änderungen, die sich 
aus der Durchführung der zweiten Etappe des neuen 
ökonomischen Systems der Planung und Leitung 
ergeben.

2. Die Minister und Leiter der zentralen Staatsorgane 
sind für die volle Durchführung der staatlichen 
Planaufgaben in ihrem Verantwortungsbereich per
sönlich verantwortlich. Sie haben sich in ihrer Ar
beit auf die konsequente Durchführung der Haupt
aufgaben zu konzentrieren, sie schwerpunktmäßig 
zu kontrollieren und die notwendigen Entscheidun
gen zu ihrer Verwirklichung zu treffen. Sie sind 
gleichzeitig verpflichtet, bei der Plandurchführung 
den Erfordernissen der Entwicklung von Wissen
schaft und Technik sowie den Marktbedingungen 
Rechnung zu tragen.

3. Die Generaldirektoren der WB. die Vorsitzenden 
der Wirtschaftsräte der Bezirke und die Werkleiter 
haben alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, um 
ihre Aufgaben zur Sicherung der Erfüllung der 
Staatsplanpositionen und der Investitionsvorhaben, 
die der Kontrolle durch den Ministerrat unterliegen, 
voll und vor allem termingerecht zu lösen.

4. Zur Durchführung des Volkswirtschaftsplanes 1966 
sind die im Erlaß des Staatsrates über Aufgaben 
und Arbeitsweise der örtlichen Volksvertretungen

und ihrer Organe unter den Bedingungen des neuen 
ökonomischen Systems der Planung und Leitung 
enthaltenen Grundsätze der wissenschaftlichen Füh
rungstätigkeit und der erhöhten Verantwortung der 
örtlichen und zentralen Staatsorgane zielstrebig zu 
verwirklichen.
Die örtlichen Organe der Staatsmacht haben ent
sprechend ihrer spezifischen Rolle und Funktion im 
einheitlichen gesellschaftlichen Reproduktionspro
zeß die Erfüllung der Planaufgaben in den führen
den Zweigen zu unterstützen. Insbesondere sind 
durch eine enge Zusammenarbeit mit wuchtigen 
Betrieben und LPG im Territorium alle Möglichkei
ten zur besseren Versorgung und Betreuung der 
Werktätigen zu nutzen.
Auf der Grundlage der ihnen mit dem Erlaß des 
Staatsrates übertragenen höheren Rechte und 
Pflichten und unter Ausnutzung der größeren Be
weglichkeit im Volkswdrtschaftsplan 1966 sichern sie 
die qualitäts-, Sortiments- und termingerechte Plan
erfüllung in ihren Bereichen.

5. Die Minister, Leiter der Staats- und Wirtschafts
organe, Generaldirektoren der WB und Leiter der 
Betriebe sind verpflichtet, zur Sicherung der staat
lichen Planaufgaben auf der Grundlage dieses Ge
setzes die in ihrem Bereich erforderlichen Maßnah
men für die Durchführung und Kontrolle des Pla
nes 1966, besonders zur Sicherung einer kontinuier
lichen Produktion, in eigener Verantwortung fest
zulegen.
Die Aufgaben und Ziele des Volkswdrtschaftsplanes 
und Staatshaushaltsplanes 1966 sind den Werktäti
gen im Zusammenhang mit den politischen Grund
fragen zu erläutern und die gesellschaftlichen 
Kräfte auf die Durchführung der Schwerpunktauf
gaben des Planes 1966 zu konzentrieren.
Die Volkskammer der Deutschen Demokratischen 
Republik wendet sich an die Arbeiterinnen und 
Arbeiter, Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern, 
Angehörigen der Intelligenz. Angestellten. Hand
werker, Leiter halbstaatlicher und privater Betriebe 
und alle anderen Bürger in Stadt und Land mit 
dem Appell, zur guten Erfüllung des Volkswirt- 
schaftsplanes 1966 beizutragen.
Die Entfaltung der Initiative und Tatkraft, hohe 
Leistungen im sozialistischen Wettbewerb und in 
der Gemeinschaftsarbeit — das ist der Weg zur Er
reichung der Ziele des Volkswirtschaftsplanes 1966
Alle Werktätigen der Deutschen Demokratischen 
Republik, die Organe der Nationalen Front des de
mokratischen Deutschland, alle Parteien und gesell
schaftlichen Organisationen, die Volksvertretungen, 
Staats- und Wirtschaftsorgane worden aufgerufen, 
durch die Lösung der volkswirtschaftlichen Aufga
ben 1966 die Deutsche Demokratische Republik zu 
stärken, ihrer Friedenspolitik noch wirksamer zum 
Erfolg zu verhelfen und damit dem deutschen Volk, 
dem Frieden und dem Sozialismus zu dienen.

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am einundzwanzigsten Januar 
neunzehnhundertsechsundsechzig beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den einundzwanzigsten Januar neunzehnhundertsechsundsechzig

Der Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik
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